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Absender
,42499 Hückeswagen

An:
Schloss-Stadt Hückeswagen Hinweis:
Der Bürgermeister Eine Nachricht der Stadtverwaltung
Fachbereich III-O erhalten Sie nur, wenn Ihrer Anzeige
Bahnhofsplatz 14 nicht stattgegeben werden kann.
42499 Hückeswagen

1. Veranstalter

Verein Glaubensgemeinschaft Ortsgemeinschaft Nachbarschaftsgemeinschaft

Verantwortlicher: Telefon:
(Name, Vorname) (Mobil)

Adresse:

2. Angaben zum Brauchtumsfeuer

Osterfeuer Sankt-Martins-Feuer

Abbrennort (Anschrift, Lage) Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

100 m von Gebäude, die zum Aufenthalt von
Größe des Feuer Menschen bestimmt sind

Meter 25 m von sonstigen baulichen Anlagen,
Breite Tiefe Höhe einzeln stehenden Bäumen, Wallhecken

Gebüschen und Waldflächen
Abbrenndatum: 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen
Abbrennzeit: Uhr bis Uhr 15 m von befestigten Wirtschaftswegen

3. Aufsichtspersonen

Name: Telefon:
Name: Telefon:

4. Erklärung des Veranstalters und der Aufsichtspersonen (ab hier: handschriftlich)

Von der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Brauchtumsfeuer in der Schloss-Stadt
Hückeswagen vom 08.04.2022 (BrauchtFVO) habe ich Kenntnis genommen. Die dort genannten
Anforderungen (insbesondere die der geforderten Sicherheitsabstände) werden beachtet. Mir ist
bekannt, dass ich als Veranstalter/Aufsichtsperson dafür Sorge zu tragen habe, dass das Brenngut
ausschließlich aus pflanzlichen Abfällen, wie Baum- und Strauchschnitt, besteht. Die Anzeige an die
Stadt zur Durchführung des Brauchtumsfeuers ersetzt nicht das Einverständnis des
Grundstückseigentümers / der Grundstückseigentümerin oder sonstiger Nutzungsberechtigter.
Notwendige Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Schankerlaubnis bei Abgabe von
alkoholischen Getränken über Wertmarken- oder Barverkauf nach dem Gaststättengesetz) werden
ebenfalls nicht durch die vorgenannte Anzeige ersetzt. Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei dem
Brauchtumsfeuer um eine öffentliche, für jedermann zugängliche Veranstaltung handelt. In dem
beigefügten Lageplan habe ich den Abbrennort markiert.

Ort, Datum 1. Aufsichtsperson /

Veranstalter / 2. Aufsichtsperson /


